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1. PLANAUFSTELLUNG 

Auf Grund der §§ 1 Abs. 3 und 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 58 des Nie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 84 der Niedersäch-

sischen Bauordnung (NBauO) hat der Rat der Gemeinde Lauenbrück in seiner Sitzung am 

....................  die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Hofstelle Wahlers“ mit örtlicher 

Bauvorschrift über Gestaltung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß 

§ 2 Abs. 1 BauGB am …………….. ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes soll im beschleunigten Verfahren als Be-

bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB erfolgen. Diese seit der Novellierung 

des Baugesetzbuches ab dem 01.01.2007 gegebene Möglichkeit ist für Planungsfälle entwi-

ckelt worden, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, einer Nachverdichtung oder an-

deren Maßnahmen der Innenentwicklung dienen und somit zu einer innerörtlichen Siedlungs-

entwicklung und Vermeidung der Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Siedlungszu-

sammenhanges beitragen. Dieses Verfahren ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung und 

Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens. Dies beinhaltet, dass entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen des Baugesetzbuches auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-

ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet werden kann.  

Der Gesetzgeber hat die Aufstellung von Bebauungsplänen im Verfahren gemäß § 13a 

BauGB an folgende Bedingungen geknüpft: 

1. Die Größe der im Bebauungsplan festgesetzten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) muss weniger als 20.000 m² betragen. Dabei sind 

die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen 

und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen. 

Die im vorliegenden Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche beträgt 3.541 m² 

(5.901 m² Fläche des Urbanen Gebietes x GRZ 0,6) und unterschreitet somit die ge-

nannte gesetzliche Schwelle von 20.000 m² deutlich. 

Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammen-

hang zu der vorliegenden Planung stehen, liegen nicht vor.  

2. Durch die Planung dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen.  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung ist kein Vorhaben geplant, welches nach bundes-

rechtlichen oder landesrechtlichen Vorgaben der Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung unterliegt. 

Aufgrund des städtebaulichen Planungsziels mit dem vorliegenden Bebauungsplan die 

Ausweisung eines Urbanen Gebietes planerisch vorzubereiten, ist zudem kein Vorhaben 

geplant, welches einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls im Hinblick auf die Erfor-

derlichkeit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt (Niedersäch-

sisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG): § 2 Abs. 1 i. V. m. An-

lage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ und Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG): § 1 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“).  

3. Es dürfen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 

b BauGB genannten Schutzgüter vorliegen. Es handelt sich dabei um die Erhaltungsziele 

und Schutzzwecke von EU-Vogelschutzgebieten und Flora-Fauna-Habitat Gebieten 

(FFH-Gebiete).  

Weder im Plangebiet, noch in seinem Umfeld befinden sich EU-Vogelschutzgebiete oder 

FFH-Gebiete.  

4. Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 
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von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu be-

achten sind. Dementsprechend sind Flächen einander so zuzuordnen, dass bei schwe-

reren Unfällen (z. B. eine Emission, ein Brand oder eine Explosion größeren Ausmaßes, 

die zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt führen), 

Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 

sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 

wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes 

besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Ge-

bäude, so weit wie möglich vermieden werden. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan ist, wie unter Punkt 2 bereits ausgeführt, die Aus-

weisung eines Urbanen Gebietes vorgesehen. Schwere Unfälle im Sinne des Artikels 3 

Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU sind damit nicht zu erwarten. 

Somit sind sämtliche planungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt und bei der Aufstellung des 

vorliegenden Bebauungsplanes kann das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB zur 

Anwendung kommen. Im vorliegenden Fall wird zudem von einer Umweltprüfung gemäß § 2 

Abs. 4 BauGB und von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen. 

2. PLANUNTERLAGE 

Die Planzeichnung ist unter Verwendung einer vom Vermessungsbüro Mittelstädt & Schröder 

zur Verfügung gestellten Katastergrundlage im Maßstab 1 : 1.000 erstellt worden. 

3. GELTUNGSBEREICH 

Der ca. 0,59 ha große Geltungsbereich befindet sich im Zentrum der Ortschaft Lauenbrück, 

nördlich der Straße Im Heidhorn (K 212) und östlich des Schwarzen Wegs. Die räumliche Lage 

des Geltungsbereiches ist der nachfolgenden Abbildung, die genaue Abgrenzung der Plan-

zeichnung zu entnehmen.  

 
Abb. 1: Räumliche Lage des Plangebietes 
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4. STAND DER RÄUMLICHEN PLANUNG / PLANUNGSVORGABEN 

4.1 Raumordnerische Vorgaben 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Daher werden im nachfolgenden die Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung für die Gemeinde Lauenbrück und das Plangebiet wiedergegeben, die dem Landes-

raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 i. d. F. von 2017 (LROP) sowie dem Regiona-

len Raumordnungsprogramm 2020 (RROP) für den Landkreis Rotenburg (Wümme) zu ent-

nehmen sind. 

Gemäß dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 erfolgt die Zuord-

nung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Metropolregion Hamburg. Das LROP enthält 

zudem folgende raumordnerische Zielvorgaben, die für die vorliegende Planung relevant sind: 

1.1 Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

1.1 01 “In Niedersachsen und seinen Teilräumen soll eine nachhaltige räumliche Entwicklung 

die Voraussetzungen für umweltgerechten Wohlstand auch für kommende Generati-

onen schaffen. […]“ 

1.1 02 „Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

sollen zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Es sollen 

▪ die Funktionsfähigkeit der Raum- und Siedlungsstruktur sowie der Infrastruktur ge-

sichert und durch Vernetzung verbessert werden, 

▪ die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend und um-

weltverträglich befriedigt werden, [...]. 

Dabei sollen 

▪ die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und die Umweltbedingungen verbessert 

werden, 

▪ belastende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und 

Pflanzen vermieden oder vermindert werden, 

▪ die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Möglichkeiten zur Eindämmung des 

Treibhauseffektes genutzt werden.“ […] 

1.1 03 „Die Auswirkungen des demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevöl-

kerungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen 

und Maßnahmen zu berücksichtigen.“ 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

2.1 01 „In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die Le-

bensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 

Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse 

weiterentwickelt werden.“ 

2.1.06 „Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen Vorrang vor Planungen und 

Maßnahmen der Außenentwicklung haben. Die gezielte Erhaltung und Neuschaffung 

von Freiflächen in innerörtlichen Bereichen aus städtebaulichen Gründen ist hiervon 

unbenommen.“ 

Mit der vorliegenden Planung soll ein Urbanes Gebiet zur Schaffung von Wohnungen in Ver-

bindung mit Praxisräumen für Ärzte, einer Apotheke sowie einem Bäcker in der Gemeinde 

Lauenbrück im Sinne einer Nachverdichtung entwickelt werden. Da das Plangebiet direkt im 

Ortszentrum liegt, ist es für ein urbanes Quartier besonders geeignet und trägt der vorrangigen 

Innenentwicklung Rechnung. Die vorliegende Planung ist mit den Inhalten der Landesplanung 

vereinbar.  
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Das Regionale Raumordnungsprogramm 2020 des Landkreises Rotenburg (Wümme) ent-

hält folgende raumordnerische Vorgaben: 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

2.1.01 „Es soll eine vielfältige, regionaltypische und ökologisch angepasste Siedlungsent-

wicklung erhalten und im Sinne einer Nachhaltigkeit entwickelt werden. […] Vor dem 

Hintergrund des demographischen Wandels ist die bauliche und wirtschaftliche 

Entwicklung vorrangig auf Grundlage des zentralörtlichen Systems zu vollzie-

hen. […] Als Planungsinstrumente sollen neben der Bauleitplanung u. a. Städte-

bauförderungsprogramme, ländliche Entwicklungskonzepte, Dorfentwicklungs- und 

Flurbereinigungsverfahren dienen.“ 

2.1.05 „Bei der gemeindlichen Entwicklung ist der Innenentwicklung insbesondere 

durch Nachverdichtung und Lückenbebauung gegenüber der Inanspruch-

nahme von bislang unberührten Flächen im Außenbereich Vorrang zu geben. 

Flächensparende Bauweisen sind anzustreben, um der Zersiedelung der Land-

schaft entgegenzuwirken.“ 

In der zeichnerischen Darstellung des RROP ist die Gemeinde Lauenbrück als Grundzentrum 

gekennzeichnet. Das Plangebiet selbst liegt innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes. Die 

das Plangebiet umgebenden Flächen sind ebenfalls Bestandteil des zentralen Siedlungsge-

bietes.  

Mit der vorliegenden Planung ist die Ausweisung eines Urbanen Gebietes gem. § 6a BauNVO 

vorgesehen, welches im Bereich des Urbanen Gebietes MU1 als Standort für den Neubau 

eines Wohn- und Geschäftsgebäudes dienen soll, in dem neben Wohnungen auch Praxis-

räume für Ärzte, eine Apotheke sowie ein Bäcker untergebracht werden sollen. Mit der Fest-

setzung des Urbanen Gebietes MU2 soll der Bereich der ehemaligen Hofstelle, auf der sich 

das Wohnwirtschaftsgebäude befindet, planungsrechtlich gesichert werden und eine breite 

Nachnutzungsvielfalt im Sinne eines urbanen Quartiers ermöglicht werden. Die Planung ent-

spricht somit auch den vorstehenden Zielen des RROP 2020, da die planungsrechtliche Vor-

bereitung zur Errichtung neuer Praxisräume und einer Apotheke dazu beiträgt, die medizini-

sche Versorgung in Lauenbrück modern aufzustellen und langfristig zu gewährleisten. Der 

Bebauungsplan überplant Teile einer ehemaligen Hofstelle inmitten der gewachsenen Orts-

lage, die damit im Sinne einer Nachverdichtung für die Entwicklung eines urbanen Quartiers 

umgenutzt werden soll. Dem raumordnerischen Ziel einer vorrangigen Innenentwicklung zur 

Ausweisung neuer Siedlungsgebiete wird somit vollständig Rechnung getragen. Da die Flä-

chen innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes der Gemeinde Lauenbrück liegen, sind sie 

für eine Siedlungsentwicklung aus städtebaulicher Sicht besonders geeignet. Die Lage des 

Plangebietes im Ortszentrum und der damit verbundenen Nähe zu den infrastrukturellen Ein-

richtungen in Lauenbrück schaffen ein für alle Altersgruppen attraktives Angebot. Damit kann 

die Gemeinde ihre raumordnerische Funktion als Grundzentrum stärken. Die Inanspruch-

nahme eines bereits bebauten Bereiches zur Nachverdichtung entspricht dabei dem Ziel einer 

vorrangigen Innenentwicklung. 

Die südlich verlaufende K 212 (Im Heidhorn) ist als Vorranggebiet Straße von regionaler Be-

deutung gekennzeichnet. Gemäß den Ausführungen des RROP sind die als Vorranggebiet 

dargestellten Straßen zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. Die Kreisstraße 212 wird 

durch die vorliegende Planung nicht beeinträchtigt.  
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Abb. 2: Auszug aus dem RROP 2020 des Landkreises Rotenburg (Wümme) (Plangebiet ist markiert) 

Der vorliegende Bebauungsplan ist somit mit den Inhalten der Landesplanung und Raumord-
nung vereinbar. 

4.2 Vorbereitende Bauleitplanung 

Im geltenden Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Fintel ist das Plangebiet als gemischte 

Baufläche (M) dargestellt. Nordöstlich grenzt eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung „Feuerwehr“ an. Die weiteren das Plangebiet umgebenden Bereiche sind 

ebenfalls als gemischte Bauflächen und die südlich verlaufende Straße Im Heidhorn als 

Hauptverkehrsstraße dargestellt. 

Der vorliegende Bebauungsplan ist damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

Abb. 3: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Fintel (Plangebiet ist markiert) 
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4.3 Verbindliche Bauleitplanung 

Für den Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt derzeit kein rechtswirksamer Be-

bauungsplan vor.  

Das Plangebiet lag ursprünglich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 „Zweige-

schossige Bauweise“ der am 07.05.1973 Rechtskraft erlangte. Der Bebauungsplan Nr. 4 um-

fasst mehrere Straßenzüge in der Ortschaft Lauenbrück und regelt für die an den Straßen 

liegenden Grundstücke eine Zweigeschossigkeit als Höchstgrenze. Gemäß den Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes Nr. 4 ergeben sich die weiteren Regelungen zu Art und Maß der 

baulichen Nutzung aus der vorhandenen Bebauung. 

Im Rahmen der Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 4 wurden einige Bereiche von der 

Genehmigung des Bebauungsplanes ausgenommen. Dies betrifft unter anderem die Straßen 

Im Heidhorn und Schwarzer Weg.  

 
Abb. 4: Auszug aus dem B-Plan Nr. 4 (Plangebiet ist markiert) 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum der Ortschaft Lauenbrück, nördlich der Straße Im 

Heidhorn (K 212) und östlich des Schwarzen Wegs. Die städtebauliche Situation stellt sich so 

dar, dass es sich um die Fläche einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle handelt. Das 

Plangebiet umfasst dabei die baulichen Anlagen, wie das Wohngebäude und diverse Neben-

anlagen (u. a. eine Scheune) und die hofnahen Freiflächen. Ein Teil der baulichen Anlagen 

wurde bereits abgerissen. Die das Plangebiet umgebenden Bereiche sind durch die Bebauung 

der Ortslage Lauenbrück charakterisiert, welche sich aus weiteren ehemaligen Hofstellen mit 

ihren baulichen Anlagen, einer nordöstlich angrenzenden Feuerwehr und der für einen Orts-

kern typischen gemischten Bebauung aus gewerblichen Nutzungen und Wohnbebauung zu-

sammensetzt.  

  



 Seite 9 

 Entwurf (Stand 15.06.2021)     

6. PLANUNGSANLASS / PLANUNGSZIELE 

Die Gemeinde Lauenbrück möchte durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines urbanes Quartiers schaf-

fen, welches Räume für eine Arztpraxis und Apotheke, eine Bäckerei und Geschosswoh-

nungsbau bietet. Die geplante Bebauung soll sich gut in das städtebauliche Umfeld einfügen 

und im Sinne einer vorrangigen Innenentwicklung die Möglichkeit zur Nachnutzung einer in-

mitten der Ortschaft gelegenen ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofstelle bieten. Mit der 

Planung möchte die Gemeinde einen teils brach liegenden Bereich in zentraler Lage revitali-

sieren und durch die Schaffung eines breiten planerischen Angebotsrahmens eine Impulswir-

kung für eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Ortsentwicklung geben. Damit soll die Attrak-

tivität der Ortsmitte erhöht und die raumordnerische Funktion der Gemeinde Lauenbrück als 

Grundzentrum im Hinblick auf eine zukunftsfähige Infrastruktur und ein heterogenes Woh-

nungsangebot gestärkt werden.  

Ziel der Planung ist die Festsetzung eines Urbanen Gebietes, in dem neben einer Wohnnut-

zung auch die Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben (z. B. Apo-

theke und Arztpraxis) sowie sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohn-

nutzung nicht wesentlich stören, möglich sein wird. Das Plangebiet umfasst dabei zwei Teil-

bereiche. Im Urbanen Gebiet MU1 ist nach aktuellem Stand der Planung der Neubau eines 

Wohn- und Geschäftsgebäudes vorgesehen, in dem neben Wohnungen auch Praxisräume 

für Ärzte, eine Apotheke sowie ein Bäcker untergebracht werden sollen. Das Urbane Gebiet 

MU2 umfasst den Bereich der ehemaligen Hofstelle, auf der sich das Wohnwirtschaftsge-

bäude befindet. Für diesen Bereich soll eine breite Nachnutzungsvielfalt im Sinne eines urba-

nen Quartiers ermöglicht werden. Die Nutzungsmischung muss in einem Urbanen Gebiet, an-

ders als in einem Mischgebiet, nicht gleichwertig sein. Somit kann die Gemeinde eine Ent-

wicklung des Quartiers sicherstellen, die je nach Bedarf mit einem stärkeren Fokus auf die 

Bereitstellung von (barrierefreiem) Wohnraum oder gewerblich nutzbaren Flächen ausrichtet 

werden kann.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Straßen Im Heidhorn (K 212) und den 

Schwarzen Weg. 

Die vorliegende Planung entspricht der raumordnerischen Vorgabe einer vorrangigen Innen-

entwicklung, da sie einer Nachverdichtung in besiedelten Bereichen durch die Umnutzung von 

bisher unbebauten Bereichen im Siedlungszusammenhang und einer besseren Ausnutzung 

von Baugrundstücken im Sinne eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden Rechnung 

trägt. 

7. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird als Urbanes Gebiet (MU) festgesetzt. Über eine textliche Festsetzung 

wird geregelt, dass die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten und Tankstellen 

(§ 6 a Abs. 3, Nr. 1 und 2 BauNVO) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 

BauNVO). sind. Tankstellen nehmen zumeist große Flächen in Anspruch, führen temporär zu 

einem erhöhten Verkehrsaufkommen und verursachen zusätzliche Lärmimmissionen, daher 

sind diese Betriebe nicht zulässig. Zudem stehen für diese Nutzungen an anderer Stelle des 

Gemeindegebietes ausreichende Standorte zur Verfügung. Gleiches gilt für die ebenfalls aus-

geschlossenen Vergnügungsstätten.  

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die Grundflä-

chenzahl (GRZ), die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, die maximal zulässige Traufhöhe 

und Höhe baulicher Anlagen sowie die Erdgeschossfußbodenhöhe bestimmt. 
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Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-

stücksfläche zulässig sind und bestimmt damit auch den Versiegelungsgrad des jeweiligen 

Baugrundstückes.  

Die Grundflächenzahl wird im Urbanen Gebiet auf 0,6 festgesetzt, womit dem höheren Flä-

chenbedarf durch die geplante Arztpraxis, die Apotheke, den Bäcker und den geplanten Woh-

nungen Rechnung getragen werden soll. Zusammen mit der zulässigen Überschreitung bis zu 

einer GRZ von 0,8 gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO, soll ein flächen- und ressourcenscho-

nender Umgang mit neuem Bauland ermöglicht werden, der zu einer optimalen baulichen 

Ausnutzung der Baugrundstücke beitragen kann. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung der Geschos-

sigkeit und Regelungen zur maximal zulässigen Traufhöhe und Höhe baulicher Anlagen 

bestimmt. Als Geschossigkeit werden analog zu den Inhalten des Bebauungsplanes Nr. 4 

zwei Vollgeschosse als Obergrenze festgesetzt. Die Regelungen zur Traufhöhe und maxima-

len Höhe baulicher Anlagen tragen den aktuellen Planungen des Grundstückseigentümers für 

das geplante Wohn- und Geschäftsgebäude Rechnung und stellen sicher, dass sich die ge-

plante Bebauung gut in die städtebauliche Struktur einfügen wird. Eine Überschreitung der 

festgesetzten Gebäudehöhe durch untergeordnete Gebäudeteile wie Schornsteinen ist um bis 

zu 1,5 m zulässig, um unzumutbare Härten zu vermeiden. 

Ergänzt werden die Regelungen zur Geschossigkeit und Firsthöhe durch die Festsetzung ei-

ner Erdgeschossfußbodenhöhe. Der fertige Fußboden im Erdgeschoss der baulichen Anla-

gen darf eine Höhe von 50 cm im Endausbau nicht überschreiten. Die Erdgeschossfußboden-

höhe gewährleistet, dass eine gewisse Einheitlichkeit der Hochbauten gewahrt bleibt und 

keine für den ländlichen Raum untypische Gebäudetypen entstehen.  

Als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzungen wird ein Höhenfestpunkt im Bereich der Straße 

Im Heidhorn festgelegt.  

7.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Es wird eine offene Bauweise festgesetzt, der zufolge die Gebäude mit seitlichem Grenzab-

stand zu errichten sind und Längen von bis zu 50 m erreichen dürfen. Als Gebäudetyp sind 

Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

Es wird zudem eine durchgängig große zusammenhängende überbaubare Grundstücksflä-

che, eine sog. Bauzone, festgesetzt, die eine optimale Nutzung der Grundstücke nach den 

Bedürfnissen der Eigentümer ermöglicht. Zudem kann dadurch die Ausrichtung der Gebäude 

auf den Grundstücken unter energetischen Gesichtspunkten (z. B. Solaranlagen, Wintergär-

ten) optimal gestaltet werden. 

7.4 Anpflanzen von Bäumen  

Es wird geregelt, dass im Urbanen Gebiet MU 1 mindestens 15 und im Urbanen Gebiet MU 2 

mindestens 5 standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind. Damit möchte die Gemeinde ein 

Mindestmaß an Durchgrünung im Plangebiet sicherstellen, womit unter anderem dem Mikro-

klima Rechnung getragen werden soll.  

7.5 Örtliche Bauvorschrift 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen, welche als örtliche Bauvorschrift Bestandteil des 

Bebauungsplans werden, erfolgen unter der Zielsetzung, über die bauplanungsrechtlichen 

Möglichkeiten hinaus zu gewährleisten, dass die entstehende Bebauung sich in das Ortsbild 

der Gemeinde Lauenbrück eingliedert. Aus diesem Grunde werden im Rahmen der örtlichen 

Bauvorschrift Regelungen zur Dachgestaltung in Bezug auf die Dachmaterialien und -farben, 

zur Fassadengestaltung sowie zu Grundstückseinfriedungen getroffen. Hierdurch wird sicher-

gestellt, dass sich das Plangebiet in das bestehende Siedlungsbild einfügt.  
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7.6 Flächenübersicht 

Flächenart Größe in m² 

Urbanes Gebiet MU1 4.130 m² 

Urbanes Gebiet MU2 1.771 m² 

Gesamt 5.901 m² 

8. PLANUNGSRELEVANTE BELANGE 

8.1 Umwelt- und Naturschutz sowie Landschaftspflege 

Entsprechend den Regelungen des § 13a BauGB besteht für den vorliegenden Bebauungs-

plan kein Erfordernis, eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Ungeachtet 

dessen sind die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in die gemeindliche Abwä-

gung einzustellen. 

Zur Bewertung der naturschutzfachlichen Belange werden in Niedersachsen, wie auch in an-

deren Bundesländern, in der Regel genormte Bewertungs- und Kompensationsmodelle ange-

wandt. Hier erfolgt die Bewertung anhand des so genannten BREUER-Modells von 1994 in 

seiner aktuellen Version aus dem Jahr 2006. 

Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sieht das Modell eine Bewertung in einer 5-stufigen 

Werteskala (I-V) vor, für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima / Luft sowie Landschaftsbild 

eine 3-stufige Werteskala (1-3). 

Analog zu den letztgenannten Schutzgütern werden auch die weiteren hier behandelten 

Schutzgüter Menschen, Fläche, Biologische Vielfalt, Sonstige Sach- und Kulturgüter, Wech-

selbeziehungen zwischen den Schutzgütern und Schutzgüter / besonders geschützte Biotope 

zur besseren Vergleichbarkeit in einer 3-stufigen Werteskala (1-3) bewertet.  

Hierbei gilt:  

Tab. 1: Wertstufen nach BREUER 

Wertstufe V/3:  
Schutzgüter von besonderer Bedeutung  

( besonders gute / wertvolle Ausprägungen) 

Wertstufe IV: Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

Wertstufe III/2:  Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung  

Wertstufe II: Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

Wertstufe I/1: Schutzgüter von geringer Bedeutung  

( schlechte / wenig wertvolle Ausprägungen) 

Das Plangebiet wird im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dar-

gestellt. Das Plangebiet liegt zudem im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 „Zwei-

geschossige Bauweise“.  

Die vorgesehene Planung mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 sieht die Festset-

zungen eines rund 5.901 m² großen Urbanen Gebietes vor. Für eine innere Durchgrünung des 

Plangebietes wird geregelt, dass im Urbanen Gebiet 1 (MU 1) mindestens 15 und im Urbanen 

Gebiet 2 (MU 2) mindestens 5 standortgerechte Laubbäume zu pflanzen sind.  

Dem Plangebiet kommt in Bezug auf das Schutzgut Mensch aufgrund der bisherigen land-

wirtschaftlichen Nutzung eine Bedeutung als Wohnstandort sowie für die Produktion von land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen und damit für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-

mitteln zu. Ortsbildprägende Strukturen mit einer Bedeutung für das Heimatgefühl der Anwoh-

ner sind im Bereich des Plangebietes hingegen nicht vorhanden. Eine besondere Bedeutung 

für die Erholung kann ebenfalls nicht erkannt werden, da sich die Hofstelle inmitten der 
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Ortslage von Lauenbrück befindet. Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Bereich, der 

durch Schallimmissionen von der südlich angrenzenden Kreisstraße K 212 beeinflusst wird. 

Insgesamt ist dem Plangebiet bezogen auf das Schutzgut Menschen derzeit eine allgemeine 

Bedeutung (Wertstufe 2) zuzuordnen. 

Durch die vorgesehene Festsetzung eines Urbanen Gebietes kommt dem Plangebiet auch 

zukünftig eine Bedeutung als Wohn- und Arbeitsstandort zu. Durch die geplante Apotheke und 

Arztpraxis geht zudem eine höhere Bedeutung für die Daseinsvorsorge einher. Eine Bedeu-

tung für die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten ist im Plangebiet dagegen nicht 

länger vorhanden. Zusammenfassend bleibt die allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) bezogen 

auf das Schutzgut Menschen erhalten. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben. 

Bezogen auf das Schutzgut Fläche ist im Plangebiet bereits eine Versiegelung von ca. 

4.721 m² (siehe hierzu die weiter unten folgenden Ausführungen zum Schutzgut Boden) als 

Vorbelastung gegeben. Durch die vorliegende Planung wird der Gesamtversiegelungsgrad 

nicht erhöht. Somit entstehen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. 

Bezogen auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie biologische Vielfalt weist das Plan-

gebiet als ehemalige Hofstelle eine anthropogene Nutzung im gesamten Plangebiet auf, womit 

eine geringe Bedeutung (Wertstufe I) als Lebensstätte für Pflanzen und Tiere einhergeht. 

Demzufolge kann dem Plangebiet für das Schutzgut biologische Vielfalt auch nur eine geringe 

Bedeutung (Wertstufe 1) zugeordnet werden. 

In Folge der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes kommt es zu baulichen Um-

strukturierungen im Plangebiet. Da der hiervon betroffene Biotoptyp Ländlich geprägtes Dorf-

gebiet / Gehöft (ODL) nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

besitzt, handelt es sich nicht um eine erhebliche Beeinträchtigung. Mit der geplanten Festset-

zung als Urbanes Gebiet wird dem Plangebiet in Zukunft in erster Linie der Biotoptyp Einzel- 

und Reihenhausbebauung (OE) mit einer weiterhin geringen Bedeutung (Wertstufe I) zuge-

wiesen.  

Lediglich mit der Regelung, dass im Plangebiet Laubbäume anzupflanzen sind, kann mit dem 

dazugehörigen Biotoptyp Sonstiger Einzelbaum (HBE) eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 

III) und damit eine höhere Wertigkeit erreicht und auch in Bezug auf die biologische Vielfalt 

das Artenvorkommen gesteigert werden. Insgesamt ist aber auch die biologische Vielfalt wei-

terhin mit einer geringen Bedeutung (Wertstufe 1) einzuordnen. Somit ergeben sich insgesamt 

keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie die biolo-

gische Vielfalt. 

Das Schutzgut Landschaftsbild ist im Bereich des Plangebietes aufgrund der baulichen An-

lagen der ehemaligen Hofstelle, den südlich und westlich verlaufenden Straßen sowie der 

umgebenden gewerblichen und wohnbaulichen Bebauung bereits anthropogen geprägt. Orts-

bildprägende Strukturen sind nicht vorhanden. Dem Schutzgut ist daher eine allgemeine Be-

deutung (Wertstufe 2) zuzuordnen.  

Infolge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 wird die Errichtung von wohnbaulich- und 

gewerblich genutzten Gebäuden im Plangebiet ermöglicht. Durch die Festsetzungen zum Maß 

der baulichen Nutzung und die örtliche Bauvorschrift wird sichergestellt, dass sich die neuen 

Gebäude dabei in das Bild der umgebenden Siedlungsbereiche einfügen. Allerdings ist durch 

die geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 4 bereits im Bestand eine Bebauung 

mit zwei Vollgeschossen zulässig, die nicht durch eine Festsetzung zur maximalen Höhe bau-

licher Anlagen verbindlich „gedeckelt“ ist. 

Durch die Regelung zur Anpflanzung von Bäumen erfährt das Plangebiet eine Durchgrünung. 

Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes der näheren Umgebung sind daher nicht 

zu erwarten. Dem Plangebiet kommt hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild weiterhin 

eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zu. Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gege-

ben. 
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Für das Schutzgut Boden ist gemäß den Aussagen der Bodenkarte von Niedersachsen 

(BK50) im Plangebiet der Bodentyp Mittlerer Gley-Podsol anzutreffen, der als Boden mit all-

gemeiner Bedeutung einzustufen ist.  

Aufgrund der Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungsplanes Nr. 4 ist eine überwie-

gende Versiegelung von Bodenoberflächen im Plangebiet bereits zulässig. Damit ist in diesen 

Bereichen von tiefgreifenden Bodenveränderungen auszugehen, die keine natürlichen Boden-

funktionen mehr besitzen, während die unversiegelten Flächen weiterhin eine Bedeutung als 

Lebensraum sowie für die Reinigung des Niederschlagwassers besitzen. Dementsprechend 

wird dem Schutzgut Boden in den bereits versiegelten Bereichen eine geringe Bedeutung 

(Wertstufe 1) und in den unversiegelten eine allgemeine Bedeutung (Wertstufe 2) zugeordnet.  

Der Bebauungsplan Nr. 4 „Zweigeschossige Bauweise“ trifft keine konkreten Regelungen zum 

Maß der baulichen Nutzung. In der textlichen Festsetzung Nr. 3 wird jedoch ausgeführt, dass 

sich die Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung aus der jeweils vorhandenen 

Bebauung ergeben. Im Bestand ergibt sich dadurch für die ehemalige Hofstelle ein hoher zu-

lässiger Versiegelungsgrad, der im vorliegenden Bebauungsplan nicht festgesetzt wurde. 

Aufgrund der landwirtschaftlichen Hofstelle wird als Art der baulichen Nutzung ein Dorfgebiet 

(MD) angenommen. Gemäß den Inhalten der BauNVO 1968, die für den Bebauungsplan Nr. 4 

Anwendung findet, gilt für Dorfgebiete eine Obergrenze der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4. 

Für das 5.901 m² große Plangebiet bedeutet das einen maximalen Versiegelungsgrad von 

2.361 m². Zusätzlich sind jedoch noch zulässige Versiegelungen durch Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauNVO zu betrachten, die gem. der Fassung der BauNVO von 1968 aus-

drücklich nicht auf die zulässige Grundfläche anzurechnen wären. Aufgrund der fehlenden 

Beschränkung der zusätzlichen Versiegelung durch Nebenanlagen ist eine Berücksichtigung 

der seit 1987 vorhandenen Bodenschutzklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB im Rahmen der 

BauNVO 1968 als Rechtsgrundlage nicht abschließend möglich. Dem Wortlaut des § 19 

Abs. 4 BauNVO i. d. F. von 1968 nach wäre demnach neben den „limitierten“ Hauptanlagen 

eine umfangreiche zusätzliche Versiegelung durch Nebenanlagen zulässig. Auch die „Kap-

pungsgrenze“ der BauNVO ist in der im Plangebiet noch anzuwenden BauNVO 1968 nicht 

enthalten. Der Verordnungsgeber sah die Notwendigkeit, im Rahmen der Neufassung 1990 

diese beiden Aspekte zu präzisieren, was wiederum den Rückschluss zulässt, dass eine zu-

lässige Gesamtversiegelung jenseits der „Kappungsgrenze“ ganz offenbar klar ausgeschlos-

sen werden musste und insofern zuvor zumindest in Einzelfällen zulässig gewesen sein muss. 

Ungeachtet der Frage, ob die Anwendung der BauNVO 1968 im Extremfall eine Versiegelung 

von bis zu 100 % ermöglichen würde, kann also durchaus davon ausgegangen werden, dass 

für die vorliegende Fläche ein Versiegelungsgrad von über 80 % zulässig wäre. Der zulässige 

Gesamtversiegelungsgrad beträgt somit bislang mindestens 4.721 m².  

Durch die Festsetzung eines Urbanen Gebietes mit einer GRZ von 0,6 unter Anwendung der 

BauNVO 1990 (Überschreitung der GRZ um 50% (bis zur Kappungsgrenze von 0,8) für Ne-

benanlagen etc.) wird sich der zulässige Gesamtversiegelungsgrad im Plangebiet insofern 

verringern, dass dieser bei maximal 4.721 m² (5.901 m² Fläche des Urbanen Gebietes x (GRZ 

0,6 + Überschreitung 0,2)) liegt.  

Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sieht das angewendete Kompen-

sationsmodell für Böden mit allgemeiner Bedeutung einen Ausgleich im Verhältnis von 1 : 0,5 

vor. Da sich der zulässige Versiegelungsgrad jedoch nicht erhöht, entfällt ein rechnerischer 

Kompensationsbedarf. Unabhängig hiervon würde sich jedoch auf Grund der Anwendung des 

§ 13 a BauGB im vorliegenden Planungsfall ohnehin kein Kompensationserfordernis ergeben. 

Bezüglich des Schutzgutes Wasser ist festzustellen, dass Oberflächengewässer nicht im 
Plangebiet vorkommen und somit nicht betroffen sind. Für das Grundwasser ist aufgrund der 
Lage des Plangebietes innerhalb eines Siedlungsrandbereiches und den durch die Festset-
zungen der Bebauungspläne zulässigen Versiegelungen bereits in der Gesamtheit eine ge-
ringe Bedeutung (Wertstufe 1) beizumessen. Durch den Bebauungsplan Nr. 24 kommt dem 
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Schutzgut Grundwasser auch weiterhin insgesamt eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) zu. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht gegeben. 

Dem Schutzgut Klima / Luft ist derzeit im Plangebiet eine geringe Bedeutung (Wertstufe 1) 

zuzuweisen. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des zentralen Siedlungsbereiches von 

Lauenbrück, weist durch die vorhandenen baulichen Anlagen der ehemaligen Hofstelle schon 

einen hohen Versiegelungsgrad auf und unterliegt durch die viel befahrene Kreisstraße bereits 

einer erheblichen Vorbelastung. Die umgebenden Flächen des Plangebietes, die sich über-

wiegend als gemischte Bauflächen darstellen, zeigen ebenfalls eine hohe Versiegelung auf 

und sorgen für einen geminderten Luftaustausch. 

Zukünftig wird das Plangebiet als Urbanes Gebiet genutzt werden und damit einen ähnlichen 

Versiegelungsgrad wie die ehemalige landwirtschaftliche Hofstelle aufweisen. Aufgrund der 

verhältnismäßig geringen Größe des Plangebietes wird sich am Luftaustausch kaum etwas 

verändern. Somit wird dem Schutzgut Klima / Luft weiterhin eine geringe Bedeutung (Wert-

stufe 1) zugeordnet.  

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete und -objekte. Das Plangebiet bezüglich 

Schutzgebiete und –objekte somit ohne Belang. 

Bau- und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Damit ist das Schutzgut Sons-

tige Sach- und Kulturgüter in der vorliegenden Planung ohne Belang. 

Dies gilt ebenso für das Schutzgut Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern, da be-

sondere Wechselbeziehungen, die wesentlich über das Maß der Bedeutung der einzelnen 

Güter hinausgehen, im vorliegenden Landschaftsausschnitt nicht erkannt werden können. 

Infolge der vorliegenden Planung ergeben sich somit keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der betrachteten Schutzgüter. Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j 
BauGB sind infolge der Planung nicht zu erwarten. 

8.2 Wasserwirtschaft 

Für die ordnungsgemäße Beseitigung von anfallendem Oberflächenwasser ist eine Versicke-

rung auf dem jeweiligen Baugrundstück vorgesehen, welche bereits in der Vergangenheit für 

die ehemaligen Gebäude der Hofstelle erfolgreich praktiziert wurde. Zusätzlich besteht im Be-

stand bereits als Notüberlauf ein Anschluss an den Regenwasserkanal entsprechend der 

Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Samtgemeinde Fintel.  

Die Belange der Wasserwirtschaft werden nicht negativ berührt.  

8.3 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Urbanen Gebietes wird über die südlich verlaufende K 212 

(Im Heidhorn) erfolgen. Hierbei handelt es sich um die zentrale Hauptverkehrsstraße der Ort-

schaft Lauenbrück, weshalb sie bereits gut ausgebaut und dementsprechend belastbar ist. 

Die Nutzung als Erschließungsstraße zum Plangebiet ist somit möglich.  

Der gegenwärtig vorliegende Planungsstand sieht für das Urbane Gebiet MU1 in Abhängigkeit 

zu den Flächen für die gewerblichen Nutzungen die Errichtung von bis zu 20 Wohneinheiten 

vor. Da das Quartier aufgrund seiner zentralen Lage (unmittelbare Umgebung zu den wichti-

ges Einrichtungen des täglichen Bedarfes) vor allem für eine nicht motorisierte Erschließung 

bzw. Erschließung durch den ÖPNV zur Verfügung stehen soll, ist davon auszugehen, dass 

nicht jeder Haushalt einen eigenen PKW besitzen wird. Diese Überlegung ist ebenso vor dem 

Hintergrund anzustellen, dass innerhalb des Urbanen Gebietes unter anderem barrierefreie 

Wohnformen für ältere Menschen geschaffen werden sollen, die zumeist keinen PKW mehr 

besitzen.  

Ungeachtet dessen wird im Folgenden eine Abschätzung im Sinne einer konservativen Be-

trachtung vorgenommen. Als Grundlage für die Abschätzung des Verkehrsaufkommens, wel-

ches durch den vorliegenden Bebauungsplan initiiert wird, werden die bis zu 20 entstehenden 

Wohneinheiten (WE) angenommen. Wie bereits ausgeführt wurde, hängt die Anzahl der 

Wohneinheiten auch von der tatsächlichen Flächenzuordnung für die gewerblichen 
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Nutzungen ab, so dass die Anzahl der Wohneinheiten auch geringer ausfallen könnte. Ent-

sprechend dem niedersächsischen Durchschnitt wird eine Anzahl von 2,0 Personen pro 

Wohneinheit (Stand: Dezember 2017) der Abschätzung zu Grunde gelegt, so dass sich daraus 

eine Einwohnerzahl (EW) von 40 ergibt.  

Die Anzahl der Wege je Einwohner beträgt nach Bosserhoff1  in Niedersachsen durchschnitt-

lich 3,5 pro Tag. Somit errechnet sich ein Aufkommen von insgesamt 142 Wegen pro Tag für 

den Bereich des Plangebietes. Bedingt durch seine innerörtliche Lage im Ortskern des Grund-

zentrums Lauenbrück und der Annahme, dass viele Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu-

rückgelegt werden, wird von einem Anteil von 50 % des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 

ausgegangen. Als Besetzungsgrad pro Fahrzeug wird der von Bosserhoff genannte Mittelwert 

von 1,2 Personen angenommen, so dass der Gesamtwert der Quell- und Zielverkehre aus 

und zu dem Plangebiet bei 406 Fahrten pro Tag liegt. Hinzu kommen noch rund 10 % an 

Fremdenverkehren (Besucherfahrten) sowie 2 LKW-Aufkommen von 0,05 LKW je Einwohner, 

die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Somit beträgt das durchschnittliche Verkehrsaufkom-

men im Plangebiet voraussichtlich 67 Fahrten am Tag. Für den Zeitraum der Spitzenstunde 

im Anliegerverkehr (laut Bosserhoff handelt es sich hierbei um die Uhrzeit zwischen 6 und 7 

Uhr morgens), der einem Anteil von 15 % der Quellverkehre entspricht, bedeutet dies ein 

maximales Verkehrsaufkommen von 5 Pkw innerhalb einer Stunde. 

Auf Grundlage dieser überschlägigen Ermittlung lässt sich feststellen, dass ein geringer An-

stieg des Verkehrsaufkommens zu erwarten ist. Darauf basierend ist davon auszugehen, dass 

durch diese mit einem Wohngebiet einhergehenden Anwohnerverkehre keine unzumutbare 

Beeinträchtigung angrenzender Bereiche resultiert. In diesem Zusammenhang wird auf ein 

Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17.08.2017 (4 C 2760/16.N). Demnach 

stellt die „planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs von bis zu 200 Fahrzeugbewegungen 

pro Tag vorbehaltlich besonderer Umstände des Einzelfalls lediglich eine geringfügige Beein-

trächtigung eines Straßenanliegers dar“. Für die vorliegende Planung wurde in der Summe 

ein überschlägiges Verkehrsaufkommen von 67 Fahrten pro Tag ermittelt. Es liegen des Wei-

teren keine besonderen Umstände des Einzelfalls vor.  

Für das Urbane Gebiet MU 2 können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben getätigt 

werden, so dass für diesen Bereich derzeit noch von der Bestandsnutzung (1 Wohneinheit) 

auszugehen ist. Zu den geplanten gewerblichen Nutzungen im Urbanen Gebiet MU 2 gibt es 

ebenfalls noch keine abschließenden Aussagen, da noch nicht absehbar ist, welche Nutzun-

gen sich konkret ansiedeln werden und welcher Flächenbedarf besteht. Es wird jedoch darauf 

hingewiesen, dass sich die Verkehre diese Nutzungen durch die zentrale Lage und die ver-

hältnismäßig geringe Größe der zur Verfügung stehenden Fläche in einem Rahmen bewegen 

werden, der zu keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen der K 212 und angrenzender Berei-

che führen wird. Ein konkreter Nachweis ist ggf. im Rahmen der Planumsetzung zu erbringen.  

Die Belange des Verkehrs werden nicht negativ berührt.  

8.4 Immissionsschutz 

Zu den Belangen des Immissionsschutzes ist auszuführen, dass in der näheren Umgebung 

des Plangebietes zwei potenzielle Lärmquellen identifiziert wurden, von denen grundsätzlich 

Lärmimmissionen auf das Plangebiet einwirken können. Dies betrifft die von den Verkehren 

der K 212 (Im Heidhorn) ausgehenden Schallimmissionen und den Regelbetrieb des nordöst-

lich angrenzenden Feuerwehrgerätehauses am Schwarzen Weg.  

Zu den Lärmimmissionen, die von den Verkehren der K 212 ausgehen wird darauf hingewie-

sen, dass sich Teile des Plangebietes im straßenabgewandten Bereich befindet und entlang 

der Straße bereits Bestandsbebauung vorhanden ist. Durch die abschirmende Wirkung der 

vorhandenen Bebauung werden die Einflüsse der Lärmemissionen zusätzlich gemindert. Des 

                                                      
1 Dr. Dietmar Bosserhoff hat ein Modell zur Verkehrsabschätzung in der Bauleitplanung entwickelt, welches die 

Grundlage für das Programm Ver_Bau bildet. Weitere Informationen siehe: www.dietmar-bosserhoff.de 
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Weiteren befindet sich das Plangebiet innerhalb der Ortsdurchfahrt (Zone 50). Das Plangebiet 

und die das Plangebiet umgebenden Bereiche werden im Flächennutzungsplan der Samtge-

meinde Fintel als gemischte Baufläche dargestellt. In den daraus zu entwickelnden Bauge-

bietskategorien der BauNVO (Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet und Urbanes Gebiet) wird 

in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ein höherer Immissionsgrenzwert ange-

setzt als es bei Wohngebieten der Fall wäre, so dass für diese Bereiche eine höhere Stö-

rungstoleranz durch Immissionen angenommen werden kann. Da mit der Bestandsbebauung 

in der Ortslage Lauenbrück keine Konflikte mit den von der Kreisstraße ausgehenden Immis-

sionen bekannt sind, geht die Gemeinde davon aus, dass auch zukünftig im Bereich des Plan-

gebietes keine unzumutbaren Immissionen durch die Verkehre der Kreisstraße zu erwarten 

sind.  

Zu den Immissionen des Feuerwehrgerätehauses wird darauf hingewiesen, dass auch aus-

gewiesene Gemeinbedarfsflächen den Schutzanspruch der umgebenden Wohnbebauung be-

rücksichtigen müssen. Für die vom Feuerwehrbetrieb ausgehenden Lärmimmissionen sind 

die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einschlägig. Dies betrifft allerdings nur den Regelbe-

trieb des Geländes ohne Einsatzfahrten mit Martinshorn, da die Geräusche bei Übungen auf 

dem Grundstück sowie bei An- und Abfahrten der Fahrzeuge im Einsatzfall vergleichbar sind 

zu entsprechenden Vorgängen anderer Anlagen und (Gewerbe-)Betriebe, die in den Anwen-

dungsbereich der TA Lärm (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) fallen.  

Gem. Nr. 7.1 der TA-Lärm „Ausnahmeregelung für Notsituationen" dürfen die lmmissions-

richtwerte nach Nr. 6 TA-Lärm überschritten werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes er-

forderlich ist. Diese Regelung hat lediglich klarstellende Bedeutung, da sich diese Rechts-

folge bereits aus dem Richtwertesystem der TA-Lärm ergibt. Immissionsrichtwerte markieren 

die Grenze der Zumutbarkeit (Erheblichkeit) von Geräuscheinwirkungen für den Regelfall. In 

Ausnahmesituationen, in denen höherrangige Rechtsgüter auf dem Spiel stehen, ist den Be-

troffenen eine höhere Lärmbelastung zuzumuten, zumal es sich vorliegend bei einem Feuer-

wehreinsatz um eine vorübergehende, meist nur kurzfristige Mehrbelastung handelt. Die Hö-

he der Zumutbarkeit bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalles. 

Solange und soweit Maßnahmen zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung erforderlich sind, dürfen die Immissionsrichtwerte überschritten werden. Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen insbesondere, wenn das Leben oder die 

Gesundheit von Menschen, öffentliches Eigentum oder Eigentum Dritter, die Tier- oder Pflan-

zenwelt konkret vor Schäden bedroht sind. Die Regelung gilt auch für den Fall, dass Schäden 

bereits eingetreten sind und diese rasch behoben werden müssen. Daraus ergibt sich ande-

rerseits, dass unnötige Lärmbelästigungen vermieden werden müssen. Dabei dürfen an den 

Nachweis der Vermeidbarkeit jedoch keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden. Die 

Höhe der statthaften Überschreitung richtet sich nach dem Gewicht der durch die Notsituation 

gefährdeten Rechtsgüter und dem Gefährdungsgrad sowie der Dauer der Überschreitung. Zur 

Anwendung der Ausnahmeregelung reicht es jedoch nicht aus, dass eine Gefahr für die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung vorliegt. Die Tätigkeiten, die zur Überschreitung der Immis-

sionsrichtwerte führen, müssen auch zur Abwehr der Gefahren erforderlich sein. Das bedeu-

tet, dass die Maßnahmen zur Erreichung dieses Zweckes geeignet und geboten sein müssen 

und dass unnötige Lärmbelästigungen zu vermeiden sind. 

Für den Rettungseinsatz von Feuerwehrfahrzeugen ist davon auszugehen, dass dieser der 

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit dient und damit die Anforderungen an die 

Anwendung der Ausnahmeregelung erfüllt. Die dadurch auf das Plangebiet einwirkenden Im-

missionen sind somit zu tolerieren. Für alle weiteren, nicht in direkter Verbindung mit einem 

Rettungseinsatz stehenden Lärmemissionen (z. B. Übungen, Reinigung oder Reparatur der 

Fahrzeuge und Gerätschaften) gelten die Regelungen nach TA-Lärm. Hier geht die Gemeinde 

davon aus, dass es zu keinen immissionsschutzrechtlichen Konflikten zwischen dem 
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Plangebiet und der angrenzenden Feuerwehr kommen wird. Dies wird darin begründet, dass 

im Zuge der Planung des Feuerwehrgerätehauses bereits der Schutzanspruch der am 

Schwarzen Weg vorhandenen Wohnbebauung zu berücksichtigen war.  

Zu den von der Landwirtschaft ausgehenden Geruchsimmissionen ist anzuführen, dass sich 

ein landwirtschaftlicher Betrieb in der näheren Umgebung zum Plangebiet befindet, der Tier-

haltung betreibt. Hierbei handelt es sich um einen aktiven landwirtschaftlichen Betrieb in der 

Straße Im Heidhorn, ca. 200 m östlich des Plangebietes. Im Rahmen der Aufstellung des Vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21 „Betreutes Wohnen im Heidhorn“ aus dem Jahr 

2017, der sich in ähnlicher Entfernung wie das Plangebiet, jedoch in Hauptwindrichtung zum 

Betrieb befindet, wurde eine Immissionsprognose angefertigt. Es wurde festgestellt, dass der 

Immissionswert für Wohngebiete gem. Geruchsimmissionsrichtlinie GIRL von 10 % der Jah-

resstunden eingehalten wird. Da sich der Betrieb in Relation zum Plangebiet außerhalb der 

Hauptwindrichtung Süd/Südwest befindet, geht die Gemeinde ebenfalls von keiner erhebli-

chen Geruchsbelastung im Plangebiet aus. 

Des Weiteren geht die Gemeinde davon aus, dass sich die bestehende landwirtschaftliche 

Nutzung und das geplante Urbane Gebiet nicht gegenseitig beeinträchtigen werden. Dies wird 

darin begründet, dass der Betrieb aufgrund seiner innerörtlichen Lage bereits von (Wohn-)Be-

bauung umgeben ist. Ebenso sind die als gemischte Bauflächen dargestellten Siedlungsbe-

reiche und deren Schutzanspruch vor unzulässigen Immissionen bereits im Vorfeld zu berück-

sichtigen. Die Entwicklungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebsstandorte ist somit unab-

hängig von der vorliegenden Planung im Vorfeld bereits durch die vorhandene Bebauung be-

einträchtigt.  

Die Belange des Immissionsschutzes werden nicht negativ berührt.  

8.5 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist bereits an die zentralen Ver- und Entsorgungseinrichtungen von Gemeinde 

/ Samtgemeinde bzw. der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger angeschlossen. Die Be-

lange von Ver- und Entsorgung werden somit nicht negativ berührt.  
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Die Begründung wurde gemäß § 9 Abs. 8 BauGB im Auftrage der Gemeinde Lauenbrück 

ausgearbeitet: 

 

Bremen, den 15.06.2021 

 

 

 

 

 

Lauenbrück, den …………………… 

 

  .................................. 

  (Intelmann) 

  Bürgermeister 

 

Verfahrenshinweise: 

Die Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ...................... bis ......................... zusam-

men mit der Planzeichnung öffentlich ausgelegen. 

 

Lauenbrück, den …………………… 

 

  .................................. 

  (Intelmann) 

  Bürgermeister 

 


